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AGROLA St.Gallen 
Ihr ostschweizer Energielieferant
Der Handel mit Brenn- und Treib-
stoffen hat beim  LV-St.Gallen
eine über 50 jährige Tradition.
Die Versorgung unserer Heizöl-
kundschaft erfolgt vorwiegend
aus den eigenen Lagern in 
St.Gallen und Sennwald. Die re-
gional aufgebaute Infrastruktur
reduziert die Anfahrtswege zu
den Kunden und er möglicht
auch bei Notfällen eine rasche
Bedienung. Dank den eigenen
Tanklagern in Sennwald und
St.Gallen können wir jederzeit
grössere Mengen einkaufen und
zum gewünschten Zeitpunkt an
unsere Kunden ausliefern.

Ihr Partner im Bereich Tankrevision
Das revidierte Gewässerschutz-Gesetz überlässt es seit Anfangs
2007 dem Eigentümer, ob er eine Tankreinigung durchführen
möchte. Im Sinne der Betriebssicherheit und der Werterhaltung
Ihrer Tankanlage empfiehlt AGROLA mit Ihren Fach-Speziali-
sten die Tankreinigung weiterhin turnusgemäss ausführen zu
lassen. Gerne beraten wir Sie individuell und erstellen für Sie
einen Kosten-Voranschlag.

Unser langjähriges AGROLA-Verkaufsteam beratet Sie sehr
kompetent und zuverlässige bei Ihrem Heizöleinkauf. Gerne
erstellen wir für Sie eine persönliche Offerte, welche auf
Ihre individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Heizöl online einkaufen können Sie rund um die Uhr unter
www.agrolasg.ch.

LV-St.Gallen Neumarkt 3
9001 St. Gallen. Telefon 071 226 78 78

Ihr AGROLA-Verkaufsteam
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AGROLA St.Gallen 
Ihr Ostschweizer Energielieferant

Ihr AGROLA-Verkaufsteam
Unser langjähriges AGROLA-Verkaufsteam hilft Ihnen 
gerne kompetent und zuverlässig bei Ihrem Einkauf von 
Heizöl/Dieselöl/Benzin/Schmiermittel, aber auch bei 
Fragen rund um den Bau und Unterhalt von Tankanlagen. 
Gerne erstellen wir für Sie eine persönliche Offerte, zu-
geschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Heizöl online einkaufen rund um die Uhr unter
www.agrolasg.ch

LV-St.Gallen, Neumarkt 3, 9001 St.Gallen
Telefon 071 226 78 78 – Mail info@agrolasg.ch

Der Handel mit Brenn- und Treib-
stoffen hat beim  LV-St.Gallen 
eine über 50 jährige Tradition. 
Die Versorgung unserer Heizöl-
kundschaft erfolgt vorwiegend 
aus den eigenen Lagern in  
St.Gallen und Sennwald. Die re-
gional aufgebaute Infrastruktur 
reduziert die Anfahrtswege zu 
den Kunden und er möglicht 
auch bei Notfällen eine rasche 
Bedienung. Dank den eigenen 
Tanklagern in Sennwald und  
St.Gallen können wir jederzeit 
grössere Mengen einkaufen und 
zum gewünschten Zeitpunkt an 
unsere Kunden ausliefern.

Ihr Partner im Bereich Tankrevision
Das revidierte Gewässerschutz-Gesetz überlässt es seit Anfangs 
2007 dem Eigentümer, ob er eine Tankreinigung durchführen 
möchte. Im Sinne der Betriebssicherheit und der Werterhaltung 
Ihrer Tankanlage empfiehlt AGROLA mit Ihren Fach-Spezialis-
ten die Tankreinigung weiterhin turnusgemäss ausführen zu 
lassen. Gerne beraten wir Sie individuell und erstellen für Sie 
einen Kosten-Voranschlag.

vlnr: Walter Räss, Jürg Menet, Dunja Zumstein, Lukas Christen, Marc Lippuner

Nein zur Erbschaftssteuerinitiative

FRONTALANGRIFF AUF DAS 
PRIVATE EIGENTUM

Dr. Walter Locher |
Präsident 

HEV Kanton St.Gallen
Kantonsrat

Die Volksinitiative «Millionen-Erbschaf-

ten besteuern für unsere AHV» will 

Erbschaften von über zwei Millionen 

Franken und Schenkungen von über 

20’000 Franken pro Person und Jahr 

in der ganzen Schweiz mit einem Steu-

ersatz von 20 Prozent besteuern. Wer 

nicht steuerfrei an seine Nachkommen 

vererben kann, ist nicht mehr motiviert, 

Eigentum zu bilden und so für seine 

Zukunft selber vorzusorgen. Viel eher 

tritt dann der Konsum an die Stelle von 

Kapitalbildung und selbstverantwortli-

chen Vorsorge.

Mit grossen Worten wie «Solidarität», 
«Chancengleichheit» oder «soziale 
Gerechtigkeit», und dem populären 
Anspruch, der AHV neue Einnahmen 
zu erschliessen, geht es letztlich um 
eine klassische sozialistische Umver-
teilung. Der Grundgedanken der Ini-
tianten ist simpel: Wir nehmen von 
denen, die genug haben. Die Mehr-
heit der Steuerzahler wird von der 
Erbschaftssteuer nicht betroffen sein. 
Mit raffiniertem politischem Kalkül 
werden Neid und AHV-Ängste be-
nutzt, um die Minderheit mit demo-
kratischen Mitteln grosszügig zur 
Kasse bitten zu können.

Schutz des Eigentums?
Das Eigentum ist seit 1848 in der 
Bundesverfassung garantiert. Die-
se Garantie soll ausgehöhlt werden. 
Wenn solche Initiativen Erfolge ha-
ben, werden weitere folgen: Das be-
dingungslose Grundeinkommen ist 
eine andere Idee aus der gleichen po-
litischen Küche. Auch eine gute Idee, 
es sollten sich doch 51 % finden las-
sen, die der Ansicht sind, dass es sich 

auch ohne eigene Leistung ganz gut 
leben lässt. Zonen für preisgünstiges 
Wohnen mit Kostenmieten?

Super, stimmen wir doch auch ja, 
irgendjemand wird das dann schon 
bezahlen. Der Staat hat in dieser Op-
tik nicht mehr die Aufgabe, das Ei-
gentum zu schützen. Der Staat wird 
zum Umverteilungsgehilfen. Die Frei-
grenze der Erbschaftssteuer lässt sich 
beliebig senken, der Steuerfuss belie-
big erhöhen. Frankreich lässt grüs-
sen. Zahlreiche Mas in der Provence 
sind in das Eigentum von Ausländern 
übergegangen weil es sich die direk-
ten Nachfahren ganz einfach nicht 
leisten konnten, das Elternhaus zu 
behalten und die Erbschaftssteuer zu 
bezahlen.

Strafsteuer für 
Eigenverantwortung
Abstimmungs-taktisch darf die Rech-
nung der Initianten keinesfalls aufge-
hen. Zwar ist es bei oberflächlicher 
Betrachtung tatsächlich eine Min-
derheit, welche die Zeche bezahlen 
soll. Aber die Auswirkungen sind 
weit fataler und greifen weit aus. Ein 
Vermögen von CHF 2 Mio. ist rasch 
erreicht – sowohl beim Hauseigen-
tümer, wie beim Unternehmer und 
Gewerbler, der Haus- und Grundei-
gentum besitzt. Er wird einen Teile 
des selbst Erarbeiteten im Erbfall ab-
geben müssen und damit gezwungen 
sein, das Eigentum aufzugeben. Diese 
Enteignung kann nicht im Interes-
se nachhaltiger Eigentumsförderung 
und -sicherung sein und sie gefährdet 
Eigentum und Arbeitsplätze. Zudem: 
Wenn die Begehrlichkeiten bei den 
grösseren Vermögen befriedigt wer-
den könnten, würden sie angesichts 
des ungesättigten Umverteilungswil-
lens und auch vor den kleineren Ver-
mögen nicht Halt machen. Der Hun-
ger kommt bekanntlich beim Essen.

Soll das Huhn geschlachtet
werden?
Die durchschnittlichen Vermögen 
der Schweizerinnen und Schweizer 
sind deutlich höher als in anderen In-
dustriestaaten. Und diese Vermögen 
werden schon heute im internatio-
nalen Vergleich überdurchschnittlich 
stark besteuert. Die Vermögenssteuer 
liefert Erträge von über 5,4 Milliar-
den Franken pro Jahr. Fast 90 Pro-
zent davon werden von weniger als 
zehn Prozent der Steuerpflichtigen 
bezahlt. Mit der stark progressiven 
direkten Bundessteuer (18,4 Milliar-
den Franken pro Jahr) und die So-
zialversicherungsbeiträge für AHV 
und IV (33,7 Milliarden Franken pro 
Jahr) leisten die Eigentümer einen 
grossen Beitrag zur sozialen Gerech-
tigkeit und zum sozialen Ausgleich, 
deren Bedeutung auch nicht in Fra-
ge gestellt werden soll. Mit der re-
klamierten Steuergerechtigkeit hat 
die Vorlage deshalb gar nichts zu 
tun. Nach der Einkommenssteuer 
und der Vermögenssteuer bestehen 
in bestimmten Kantonen auch noch 
die Liegenschaftssteuer sowie die 
Handänderungssteuer. Hinzu kom-
men die Grundstückgewinnsteuern 
sowie die stetig steigenden Gebüh-


